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1. 1. Die Vertragslage 
Die europäischen Verträge und die Grundrechtecharta verbriefen die kultu​relle und sprachliche Vielfalt Europas (Artikel 151 EG-Vertrag (konsolidierte Fassung) und Artikel 22 Grundrechtecharta), verbieten Dis​kriminierungen auch aufgrund der Sprache (Artikel 21 Grundrechtecharta) und gewähren den Unionsbürgern das Recht, mit den EU-Organen in der Amtsspra​che ihrer Wahl zu verkehren. Letzteres ist gleich an vier Stellen festgelegt, nämlich in Artikel 21 EG-Vertrag (konsolidierte Fassung), in Artikel 21 Grundrechtecharta und in den Artikeln 2 und 3 der Ratsverordnung Nr. 1 aus dem Jahre 1958.

Zu den Amts- und Arbeitssprachen in der EU sagt Artikel 1 dieser Ratsverordnung:

Die Amtssprachen und die Arbeitssprachen der Organe der Gemeinschaft sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Niederländisch. (Anmerkung: Im Zuge der Erweiterungen wurde die Verordnung jeweils um die neuen Amtssprachen ergänzt. Irisch blieb einstweilen außen vor, wird aber demnächst auch zu den Amtssprachen zählen.)

Wie sieht nun die europäische Wirklichkeit aus?

2. 2. Der Sprachenalltag in den Eu-Institutionen
Trotz Artikel 1 der Ratsverordnung 1/58 kommen als Arbeitssprachen in Brüssel nur Englisch und Französisch zur Geltung. Nach meinen eigenen Erfahrungen, die ich als Mitglied des Personalrats der Euratom-Bediensteten in Frankreich bei Verhandlungen in Brüssel machte, überwog noch in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts eindeutig Französisch. Verhandlungsteilnehmer, die dieser Sprache nicht mächtig waren und ihre Argumente z. B. auf Englisch vortrugen, kamen kaum zum Zuge. Heute hat sich das Kräfteverhältnis allerdings deutlich zugunsten von Englisch verschoben.

Trotz Artikel 21 EG-Vertrag und Artikel 2 und 3 der Ratsverordnung 1/58 halten sich die EU-Institutionen keineswegs an die Vorschrift, Schreiben an Bürger der Mitgliedsländer in deren Sprache abzufassen, bzw. an sie gerichtete Schreiben in der Sprache des Absenders zu beantworten. Sowohl als Bediensteter der Kommission wie auch später als Pensionär machte ich die Erfahrung, dass die Kommission meine in deutscher Sprache abgefassten Schreiben in der Regel auf Französisch beantwortete und sich erst dann zu deutschsprachigen Antworten bequemte, wenn ich solche ausdrücklich anmahnte. Ähnlich verhielt sich das Sekretariat des Europäischen Parlaments in Brüssel: Im Jahre 2002 bat ich um Auskunft über die Formalitäten, die zur Teilnahme von Zuschauern an Plenartagungen des Europäischen Konvents zu erfüllen waren. Auf meine deutschsprachige elektronische Anfrage bekam ich die entsprechenden Auskünfte mittels eines auf Englisch und Französisch vorweg abgefassten Word-Dokuments. Erst nach einer ausdrücklichen Ermahnung erhielt ich die Informationen auch in deutscher Sprache. Als Leiter der Arbeitsgruppe „Sprachenpolitik in Europa“ des Vereins Deutsche Sprache (VDS) führte ich einen elektronischen Schriftwechsel mit dem niederländischen Ratsvorsitz. Als Teil des Rates der EU wäre er gehalten gewesen, meine deutschsprachigen E-Briefe auf Deutsch zu beantworten, tat es aber ausschließlich auf Englisch.

Trotz Artikel 21 der Grundrechtecharta sind Diskriminierungen aufgrund der Sprache an der Tagesordnung. Der Esperanto-Weltbund hat mehrere Hundert Stellenausschreibungen von EU-Einrichtungen zusammengestellt, welche die Einstellungsbedingung „English native speaker“ enthalten. Auf seinen Einspruch hin findet sich in den Ausschreibungstexten nunmehr der kosmetische Zusatz  „ ... or equivalent“. Europaweite Ausschreibungen von Lieferungen und Leistungen für die Wirtschaft erfolgen, sofern sie nicht im Amtsblatt veröffentlicht werden, in der Regel nur auf Englisch und/oder Französisch. Ganz offensichtlich führt diese Sprachenpraxis zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen für die nicht-anglophone und nicht-frankophone Wirtschaft und stellt somit eine Diskriminierung dar.

3. 3. Aktionen des Vereins Deutsche Sprache (VDS)

Der VDS setzt sich für die Erhaltung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in Europa ein und möchte insbesondere erreichen, dass die EU-Institutionen sich zu einem weit höheren Maß an Mehrsprachigkeit bekennen, als es derzeit der Fall ist. Als besonders undemokratisch und diskriminierend empfindet unser Verein die Vernachlässigung der deutschen Sprache, die als Muttersprache in der EU mit großem Abstand am weitesten verbreitet ist und als Fremdsprache nach Englisch die zweite Stelle einnimmt. Dass die Institutionen selbst bei der Außenkommunikation mit den Bürgern der Union deren zahlenmäßig größte Sprechergruppe vielfach ignorieren, ist in unseren Augen ein unhaltbarer Zustand.

Mit einer Reihe von Maßnahmen hat der Verein Deutsche Sprache versucht, auf die Sprachenpolitik in Europa Einfluss zu nehmen und das Bewusstsein der Politiker für die Sprachenproblematik zu schärfen. Mehrere dieser Aktionen wurden gemeinschaftlich mit anderen europäischen Sprachvereinen unternommen.

So hat der VDS – unterstützt durch zahlreiche Sprachvereine und weitere NRO – sowohl dem europäischen Konvent wie auch der anschließend tagenden Regierungskonferenz ein Bündel von Vorschlägen zum europäischen Verfassungsentwurf unterbreitet, die nicht gänzlich ohne Wirkung blieben. Wir konnten beispielsweise durchsetzen, dass die ursprünglichen Entwürfe des Konvents dahingehend ergänzt wurden, dass auch die Europäische Zentralbank zu den EU-Einrichtungen zählt, mit denen der Unionsbürger in seiner eigenen Sprache verkehren kann (Artikel III-128).

Anlässlich der Wahlen zum Europäischen Parlament verschickte der VDS an alle Kandidaten in Deutschland einen sprachpolitischen Fragebogen. Den zahlreichen Antworten – der Rücklauf betrug über 30% – war zu entnehmen, dass vielen Politikern die verschiedenen Aspekte der Sprachenfrage erst durch unsere Wahlprüfsteine bewusst geworden sind. Mit einigen dieser Politiker stehen wir seitdem in Verbindung.

Im Herbst 2004 traf sich der VDS mit dem „Cercle François Seydoux“ (Untergruppierung der „Défense de la langue française“) zwecks Ausarbeitung einer gemeinsamen Erklärung, die dem anschließend tagenden deutsch-französischen Gipfel vorgelegt wurde. Die in dieser Erklärung enthaltene Forderung, dass in den Schulprogrammen unserer beiden Länder die jeweilige Partnersprache deutlich aufgewertet werden solle (langfristig bis hin zu deren Einführung als erste Fremdsprache), fand sich auch in der anschließenden gemeinsamen Verlautbarung des deutsch-französischen Gipfels.

Im Mittelpunkt der gegenwärtigen Aktionen des VDS zur europäischen Sprachenpolitik stehen die zur Information der europäischen Öffentlichkeit eingerichteten Internetauftritte der EU-Institutionen. In massiven Protestschreiben wenden wir uns gegen die derzeitige i. w. auf Englisch und Französisch konzentrierte Sprachenpraxis und beanstanden insbesondere die Missachtung von Deutsch, der Sprache der größten Sprachgemeinschaft der Union. Gegen den Rat der EU, dessen Vorsitz in seinen Netzauftritten neben der jeweiligen Landessprache immer nur Englisch und Französisch verwendet, haben wir Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten eingelegt.

4. 4. Lösungsansätze

Offensichtlich ist das Problem der Arbeitssprachen in den EU-Institutionen derzeit nicht in idealer Weise zu lösen. Die an sich wünschenswerte Verwendung aller 21 Amtssprachen der Union auch als Arbeitssprachen in der täglichen Verwaltungsarbeit und bei allen Entscheidungsprozessen der Institutionen ist nicht praktizierbar und wäre auch wohl kaum zu finanzieren. Die alleinige Verwendung von Englisch – die sich als Zukunftsmodell manchmal am EU-Horizont abzuzeichnen scheint – wäre in pragmatischer Hinsicht zwar die einfachste Lösung, würde aber die ohnehin bereits drohende kulturelle Einebnung Europas wohl endgültig besiegeln. Ein solcher Lösungsansatz muss daher mit allen Mitteln bekämpft werden. Die gerechteste Lösung der Sprachenfrage bestünde in der Verwendung einer neutralen Plansprache. Die allgemeine Akzeptanz einer solchen Idee ist jedoch gegenwärtig noch so gering, dass es fahrlässig wäre, alle sprachpolitischen Bemühungen auf diesen einen Gedanken auszurichten und ansonsten nichts gegen den unhaltbaren Status quo zu tun bzw. der unheilvollen sprachpolitischen Entwicklung freien Lauf zu lassen.

Zumindest mittelfristig sollte daher eine Kompromisslösung angestrebt werden, die in der Verwendung einer begrenzten Zahl von (etwa 4-6) Arbeitssprachen besteht, unter denen möglichst alle großen Sprachfamilien der Union vertreten sein sollten. Dabei wäre eine nach Themen abgestufte Verwendung der einzelnen Sprachen denkbar, in dem Sinne, dass nicht bei jedem Arbeitsvorgang alle Sprachen gleichberechtigt zur Geltung kommen, sondern dass die verwendeten Sprachen situationsbedingt und jeweils entsprechend dem behandelten Sachgebiet  ausgewählt werden. Um dies zu ermöglichen und gleichzeitig eine gewisse Ausgewogenheit unter den verwendeten Sprachen zu gewährleisten, müssten an die Sprachkenntnisse und Sprachfähigkeiten der EU-Bediensteten weit höhere Anforderungen gestellt werden, als dies heute der Fall ist. Die Fähigkeit, neben der Muttersprache mindestens zwei weitere Amtssprachen der Union zu beherrschen und eine dritte wenigstens zu verstehen, sollte zur Einstellungsvoraussetzung für die EU-Bediensteten gemacht werden. Parallel dazu müssten die Mitgliedsstaaten der Union die einseitige Ausrichtung ihrer Ausbildungssysteme auf Englisch aufgeben und im Schulunterricht die anderen Sprachen Europas wieder stärker zur Geltung bringen. 

� Leiter der Arbeitsgruppe „Sprachenpolitik in Europa“ im Verein Deutsche Sprache.
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